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Änderungssatzung zur Satzung für die öffentliche 

Schmutzwasser-Entwässerungsanlage der Gemeinde Wessobrunn 
vom 07.07.2004 

 

 

 

 
Aufgrund von Art. 23 und Art. 24 Abs. 1 Nr. 1 und 2 und Abs. 2 der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern sowie Art. 41 b Abs. 2 Satz 1 des 
Bayerischen Wassergesetzes erlässt die Gemeinde Wessobrunn folgende 

Änderungssatzung zur Satzung für die öffentliche Schmutzwasser-
Entwässerungsanlage der Gemeinde Wessobrunn 

vom 07.07.2004 

: 

 

§ 1 
 

§ 1 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

Die Gemeinde betreibt zur Abwasserbeseitigung nach dieser Satzung eine Schmutzwasser-

Entwässerungsanlage (im folgenden Entwässerungsanlage genannt) als öffentliche 

Einrichtung für die Gemeindeteile Haid, Wessobrunn und Zellsee. 

 

§ 2 
Inkrafttreten 

 

Die Satzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung in Kraft. 

 

 

 

Wessobrunn, 22.12.2008 

Gemeinde Wessobrunn 

 

 

 

 

Helmut Dinter 

1. Bürgermeister 

 

 


